
Allgemeine Geschäftsbedingungen der eldyn Elektromaschinenbau GmbH Chemnitz

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist, für alle Angebote, Aufträge, Kaufverträge und Lieferungen, die wir an Auftraggeber 
(Käufer) leisten. Sie gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
Stand: 1. Januar 2002

I. Leistungs- und Reparaturbedingungen

Bei der Auftragserteilung soll der Werkunternehmer den Kunden über Fehler bzw. deren Auswir-
kungen befragen und dieser entsprechend Auskunft geben. Soweit technisch möglich, wird dem 
Kunden bei Auftragserteilung der vermutliche Reparaturpreis genannt, andernfalls kann der 
Kunde eine Kostengrenze setzen. Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht durchgeführt 
werden, so ist das Einverständnis des Kunden für die weitere Durchführung der Reparatur einzu-
holen.

2. Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge
Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Kunden in Rechnung gestellt (Fehler-
suche = Arbeitszeit), wenn ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil:
2.1 der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat;
2.2 ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist, ohne dass der Werkunternehmer 
 diesen Umstand zu vertreten hat;
2.3 der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt;
2.4 der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde.

3. Kostenvoranschlag
Wird vor Ausführung eines Auftrages die Erstellung eines Kostenvoranschlages gewünscht, so 
hat der Kunde dies ausdrücklich anzugeben. Ein zum Zweck der Erstellung eines Kostenvoran-
schlages demontierter Gegenstand, der nicht repariert werden soll, braucht nur auf ausdrück-
lichen Wunsch des Kunden gegen Erstattung der Kosten wieder in den Ursprungszustand zu-
rückversetzt werden. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Kunde seine Zustimmung zur De-
montage verweigert hatte oder die Demontage nicht erforderlich war.

4 Gewährleistung und Haftung
4.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Arbeitsleistungen sowie eingebautes Material
 12 Monate ab dem Zeitpunkt: 1. Woche nach genannten Abholtermin.
4.2 Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde dem Werkunternehmer die nach billigem Ermessen 
 erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge 
 zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand zur Untersuchung und Durchführung der 
 Nachbesserung dem Werkunternehmer oder dessen Beauftragten zur Verfügung steht. 
 Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Werkunternehmers über.
4.3 Stellt sich im Rahmen eines Gewährleistungsverlangens des Kunden heraus, dass der be-
 anstandete Fehler auf eine andere technische Ursache zurückzuführen ist, als sie bei der 
 ursprünglichen Reparatur vorlag, so handelt es sich um keinen Fall von Gewährleistung. 
 Der entstandene und zu belegende Aufwand wird daher dem Kunden in Rechnung gestellt.
4.4 Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind:
 Fehler, die durch Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den 
 Kunden verursacht werden, Schäden durch höhere Gewalt, z. B. Blitzschlag, Mängel durch 
 Verschleiß bei Überbeanspruchung mechanischer und elektromechanischer Teile durch 
 nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder Mängel durch Verschmutzung, Schäden 
 durch außergewöhnliche mechanische, chemische oder atmosphärische Einflüsse.
4.5 Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn ohne das Einverständnis des Werkunter-
 nehmers Änderungen an den Leistungen vorgenommen werden.
4.6 Offensichtliche Mängel der Leistungen des Werkunternehmers muss der Kunde unverzüg-
 lich, spätestens 10 Werktage nach Eintritt der Erkennbarkeit bei Abnahme oder Inbetrieb-
 nahme dem Werkunternehmer schriftlich anzeigen, ansonsten ist dieser von der Mängel-
 haftung befreit.
4.7 Der Werkunternehmer haftet für Schäden und Verluste an dem Gegenstand soweit ihn oder 
 seine Erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft. Im Fall der Beschädigung ist er zur lasten-
 freien Instandsetzung verpflichtet. Ist dieses unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohem 
 Kostenaufwand verbunden, ist der Wiederbeschaffungswert am Tag der Beschädigung zu 
 ersetzen. Dasselbe gilt bei Verlust; Ziffer I, 5.2 dieser Bedingungen bleibt unberührt.
 Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des 
 Kunden sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Werkun-
 ternehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen vorliegt. Die in Punkt I, 4.1 genannte Gewährlei-
 stungsfrist von 12 Monaten gilt auch für eventuelle Ansprüche des Kunden aus positiver
 Vertragsverletzung und Verschulden bei Vertragsabschluss.
 Soweit sich hieraus eine Beschränkung der Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei positiver 
 Vertragsverletzung oder Verschulden bei Vertragsabschluß zugunsten des Werkunter-
 nehmers ergibt, gilt diese Beschränkung für den Kunden entsprechend.

5 Erweitertes Pfandrecht des Werkunternehmers an beweglichen Sachen
5.1 Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht an 
 dem aufgrund des Auftrages in seinem Besitz gelangten Gegenstand des Kunden zu. Das 
 Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteil-
 lieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Gegen-
 stand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
 gilt das Pfandrecht nur, soweit dies unbestritten oder rechtskräftig ist.
5.2 Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach Abholaufforderung abgeholt, kann 
 vom Werkunternehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berechnet 
 werden. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach der Abholaufforderung die Abholung ent-
 fällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und jede Haftung für leicht fahrlässige Be-
 schädigung oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf dieser Frist ist dem Kunden eine Verkaufs-
 androhung zuzusenden. Der Werkunternehmer ist berechtigt, den Auftragsgegenstand 
 nach Ablauf dieser Frist zur Deckung seiner Forderungen zum Verkehrswert zu veräußern. 
 Ein etwaiger Mehrwert ist dem Kunden zu erstatten.

6 Eigentumsvorbehalt
Soweit die anlässlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile o. ä. nicht wesentliche Bestand-
teile werden, behält der Werkunternehmer das Eigentum an diesen eingebauten Teilen bis zum 
Ausgleich aller Forderungen des Werkunternehmers aus dem Vertrag vor.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt nicht nach und hat der Werkunternehmer deshalb den Rücktritt vom Vertrag er-
klärt, kann der Werkunternehmer den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten 
Teile herausverlangen. Sämtliche Kosten der Zurückholung und des Ausbaus trägt der Kunde.  
Erfolgte die Reparatur beim Kunden, so hat der Kunde dem Werkunternehmer die Gelegenheit 
zu geben, den Ausbau beim Kunden vorzunehmen.
Arbeits- und Wegekosten gehen zu Lasten des Kunden. Gibt der Kunde die Gelegenheit zum 
Ausbau nicht, gilt Punkt 6, Abs. 2 entsprechend.

II. Verkaufsbedingungen

1 Eigentumsvorbehalt
Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung 
sämtlicher aus diesem Vertrag ihm gegen den Kunden zustehender Ansprüche. Der Eigentums-
vorbehalt bleibt bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegenüber dem Kunden im Zu-
sammenhang mit dem Gegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen 
sowie sonstiger Leistungen nachträglich erwirbt. Bis zu dieser Erfüllung dürften die Gegen-
stände nicht weiterveräußert, vermietet, verliehen bzw. verschenkt und auch nicht bei nichtqua-
lifzierten Dritten in Reparatur gegeben werden. Ebenso sind Sicherungsübereignung und Ver-
pfändung untersagt. Ist der Kunde Händler (Wiederverkäufer), so ist ihm die Weiterveräußerung 
im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Voraussetzung gestattet, daß die Forderungen aus 
dem Weiterverkauf einschließlich sämtlicher Nebenrechte in Höhe der Rechnungswerte des Ver-
käufers bereits jetzt an diesen abgetreten werden. Während der Dauer des Eigentumsvorbe-

haltes ist der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Gegenstandes berechtigt, solange er seinen
Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug be-
findet.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt nicht nach und hat der Verkäufer deshalb den Rücktritt vom Vertrag erklärt, kann 
der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer herausverlangen. Diese Rücknahme gilt bei Teil-
zahlungsgeschäften eines nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragenen Kunden als 
Rücktritt. In diesem Fall gelten die Bestimmungen des Abzahlungsgesetzes.
Sämtliche Lasten der Rücknahme und der Verwertung des Gegenstandes trägt der Kunde. Bei 
Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändung des Gegenstandes oder bei Ausübung des Un-
ternehmenspfandrechtes einer Werkstatt hat der Kunde dem Verkäufer sofort schriftliche Mit-
teilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der 
Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des 
Gegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden 
können. Der Kunde hat die Pflicht, den Gegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbe-
haltes in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, alle vorgesehenen Wartungsarbeiten und erfor-
derlichen Instandsetzungen unverzüglich vom Verkäufer ausführen zu lassen. Der Verkäufer 
verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu      
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigen.

2 Abnahme und Abnahmeverzug
Nimmt der Kunde den Gegenstand nicht fristgemäß ab, ist der Verkäufer berechtigt, ihm eine an-
gemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Gegenstand zu ver-
fügen und den Kunden mit angemessener Nachfrist zu beliefern. Unberührt davon bleiben die 
Rechte des Verkäufers, nach Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung (§ 326 BGB) vom 
Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen.
Im Rahmen einer Schadenersatzforderung kann der Verkäufer 20 % des vereinbarten Preises 
ohne Mehrwertsteuer als Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich nur 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich        
höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist gehalten, Teillieferungen (Vorabliefe-
rungen) anzunehmen, soweit dies zumutbar ist.

3 Gewährleistung und Haftung
3.1 Für Mängel der Lieferung - außer bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder bei schuld-
 hafter vertragswesentlicher Pflichten - haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie 
 folgt.
a) Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen bei Neuprodukten ab Gefahrübergang betragen 
 bei privater Nutzung 24 Monate, bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung 12 Monate. 
 Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert oder nachgeliefert, löst dies keinen 
 neuen Beginn der Gewährleistungsfrist aus.
b) Die Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Produkten ab Gefahrübergang beträgt bei pri-
 vater Nutzung 12 Monate; bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung wird die Gewähr-
 leistung ausgeschlossen.
3.2 Schlägt eine Nacherfüllung fehl, steht dem Käufer, der nicht Verbraucher ist, unter Aus-
 schluss aller weiteren Ansprüche nur das Recht zu, gemäß den §§ 440, 323, 326 Abs. 1 S. 3 
 BGB von dem Vertrag zurückzutreten oder gemäß § 441 BGB den Kaufpreis zu mindern.
3.3 Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die entstanden sind infolge normaler 
 Abnutzung, mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten oder fehlerhafter Inbetriebsetzung 
 soweit von uns nicht verschuldet, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder War-
 tung, nicht sachgemäßer Beanspruchung sowie Nichtbeachtung der Montage- oder Bedie-
 nungsanleitung und der einschlägigen Normen. Die Gewährleistung erstreckt sich insbe-
 sondere nicht auf die Abnutzung von Verschleißteilen. Verschleißteile sind alle sich dre-
 henden Teile, alle Antriebsteile und Werkzeuge. Die Gewährleistungsansprüche erlöschen 
 auch dann, wenn ohne unsere Genehmigung seitens des Bestellers oder eines Dritten Än-
 derungs- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden.
3.4 Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit und angemessene Zeit, uns von dem Mangel zu 
 überzeugen und gegebenenfalls die erforderliche Nacherfüllung (Nachbesserung oder Er-
 satzlieferung) vorzunehmen, entfallen alle Mängelansprüche.
3.5 Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen Fehlens zugesicherter Eigen-
 schaften oder aufgrund von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst ent-
 standen sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

4 Haftungsbeschränkung
4.1 Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Scha-
 densersatzansprüche aus Delikt, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit   
 beruhen oder Körperschäden betreffen, werden ausgeschlossen, in jedem Fall aber auf die 
 bei Vertragsabschluss voraussehbaren Schäden sowie der Höhe nach dem Kaufwert be-
 grenzt. Dies gilt auch bei Handlungen unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.
4.2 Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.
4.3 Die Regelung gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie für die Fälle
 des Unvermögens oder der Unmöglichkeit.

5 Rücktritt
5.1 Der Verkäufer kann vom Vertrag zurücktreten
5.1.1 wenn er durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder durch sonstigen Umstand, den er 
 nicht zu vertreten hat und der für die Fertigstellung des Gegenstandes von erheblicher     
 Bedeutung ist, die Lieferung nicht ausführen kann;
5.1.2 wenn der Kunde einen schriftlich vereinbarten Zahlungstermin um mehr als 14 Tage über-
 schreitet und eine ihm gesetzte Nachfrist von mindestens 14 Tagen verstreichen lässt;
5.1.3 wenn der Kunde wahrheitswidrige Angaben über seine Person, seinen Verdienst oder 
 seine Verpflichtungen gemacht hat, die das Einhalten der Zahlungspflichten gefährden.
5.2 Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten:
 wenn der Verkäufer schuldhaft die vom Kunden um eine angemessene Nachfrist mit Ableh-
 nungsandrohung verlängerte Lieferfrist nicht einhält. Kein Verschulden liegt vor bei Liefer-
 hindernissen infolge höherer Gewalt, Streik und Aussperrung. In solchen Fällen verlängert 
 sich die Lieferzeit angemessen. Steht die Nichtausführbarkeit aufgrund solcher Umstände 
 fest, kann der Kunde zurücktreten. Die Lieferzeit gilt als eingehalten, wenn die Gegen-
 stände termingerecht zum Versand bereitstehen.
5.3 Bei Rücktritt sind Verkäufer und Kunde verpflichtet, die voneinander empfangenen Lei-
 stungen zurückzugewähren. Der Kunde hat im Fall seines Rücktritts dem Verkäufer für die 
 infolge des Vertrages gemachten Aufwendungen sowie bei erfolgter Lieferung für Beschä-
 digung des Gegenstandes Ersatz zu leisten, welche durch ein Verschulden des Kunden 
 oder durch einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand verursacht sind.
 Für die  Überlassung des Gebrauchs oder die Benutzung ist deren Wert zu vergüten, wo- 
 bei auf die inzwischen eingetretene Wertminderung des Gegenstandes Rücksicht zu
 nehmen ist.

III. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und Verkäufe

1 Preise und Zahlungsbedingungen
1.1 Die angegebenen Endpreise verstehen sich ab Betriebssitz des Werkunternehmers bzw. 
 des Verkäufers inkl. Mehrwertsteuer. Kosten für Versicherung, Fracht und Zoll ab Lieferort 
 können getrennt berechnet werden.
1.2 Alle Rechnungen soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind sofort nach Rechnungser-
 teilung in einer Summe zahlbar. Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich, wenn sie 
 vorher schriftlich vereinbart wurden. In solchen Fällen wird die gesamte Restschuld sofort 
 zur Zahlung fällig, wenn der Kunde mindestens mit 2 aufeinanderfolgenden Raten ganz 
 oder teilweise in Verzug gerät.
1.3 Reparaturrechnungen sind bar zu bezahlen. Schecks und Wechsel werden nur zahlungs-
 halber angenommen und nur nach besonderer Vereinbarung.

2 Gerichtsstand
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ein-
schließlich Wechsel- und Scheckforderungen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts und Trägern von öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist ausschließlicher Ge-
richtsstand der Sitz des Werkunternehmers bzw. des Verkäufers.


